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evaluiert und verknüpft [...].“ Da CRIF von „vorhandenen Daten“ spricht, ist der 

Beschwerdeführer überzeugt, dass CRIF bewusst nicht alle vorhandenen personenbezogenen 

Daten beauskunftet hat, sondern durch einen unverständlichen Verweis auf ein 

vermeintliches Geschäftsgeheimnis die Übermittlung der Datenkopie gemäß Artikel 15(3) 

DSGVO verweigert hat. 

 

31. CRIF hätte dem Beschwerdeführer daher zumindest eine Kopie sämtlicher anlässlich 

einer Bonitätsabfrage durch einen CRIF-Kunden anhand der Anfragedaten erzeugten, 

an den Kunden übermittelten und in weiterer Folge gemäß § 152(2) GewO 

gespeicherten Daten zur Verfügung stellen müssen. CRIF ist dieser Auskunftspflicht 

nicht nachgekommen, sondern hat dem Beschwerdeführer wissentlich falsche 

Informationen erteilt und versucht, ihn durch den Verweis auf ein vermeintliches 

Geschäftsgeheimnis abzuwimmeln. CRIF hat damit Artikel 15(3) DSGVO vorsätzlich 

verletzt. 

 

3.3. Verletzung von Artikel 15(1) DSGVO 
 

3.3.1. Artikel 15(1) DSGVO zur Gänze missachtet 
 

32. Hinsichtlich 

 der anlässlich einer Bonitätsabfrage durch einen CRIF-Kunden anhand der Anfragedaten 

erzeugten, an den Kunden übermittelten und in weiterer Folge gemäß § 152(2) GewO 

gespeicherten Daten sowie 

 allfälliger sonstiger gespeicherter Daten 

hat CRIF dem Beschwerdeführer zudem keine Informationen gemäß Artikel 15(1) DSGVO 

zukommen lassen. Dass CRIF in der dem Beschwerdeführer erteilten Negativauskunft („keine 

personenbezogenen Daten gespeichert“; Beilage 4) ihre damalige Datenschutzerklärung 

(Beilage 11) verlinkt hat, ändert daran nichts. Ein Verweis auf eine Datenschutzerklärung 

kann die Erteilung von Informationen gemäß Artikel 15(1) DSGVO generell niemals ersetzen, 

da Artikel 13 und 14 DSGVO und Artikel 15 DSGVO unterschiedliche Situationen betreffen. 

Zudem scheinen sich die in Beilage 11 ausgewiesenen Informationen ohnehin nur auf den Fall 

zu beziehen, dass CRIF sehr wohl personenbezogene Informationen zu einer betroffenen 

Person gespeichert hat. Der gegenwärtig womöglich vorliegende Fall, dass eine Bonität nur 

anhand von Anfragedaten errechnet wird, wird darin nicht erläutert. 

 

33. CRIF hat den Beschwerdeführer daher auch in sämtlichen, ihm gemäß Artikel 15(1)(a) 

bis (h) DSGVO zukommenden Rechten vorsätzlich verletzt, wobei die Verletzung von 

Artikel 15(1)(c) und (h) DSGVO besonders eklatant ist: 

 

3.3.2. Fehlende Informationen zu Datenempfängern 
 

34. Insbesondere hat es CRIF verabsäumt, dem Beschwerdegegner Informationen gemäß 

Artikel 15(1)(c) DSGVO zukommen zu lassen. CRIF ist gemäß dieser Bestimmung verpflichtet, 
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(ii) Gab es vor oder nach dem 30.07.2019 Bonitätsabfragen in der Datenbank von CRIF durch 

andere CRIF-Kunden, die personenbezogene Daten zum Beschwerdeführer zum 

Gegenstand hatten? Wenn ja, wer waren die Empfänger dieser Datenübermittlungen 

(Artikel 15(1)(c) DSGVO), welche Anfragedaten wurden an CRIF und welche Ergebnisse 

an diese Empfänger übermittelt? 

 

(iii) Führt CRIF Aufzeichnungen gemäß § 152(2) GewO, die personenbezogene Daten zum 

Beschwerdeführer beinhalten? Wenn ja, welche Daten sind in hiervon erfasst? 

 

(iv) Wie ist die von CRIF verwendete Rechenlogik ausgestaltet, die das im Screenshot 

ersichtliche Ergebnis (insbesondere Bonitätsscore von 446 Punkten und gelbe 

„Ampelfarbe“) erzeugt hat? Hierbei möge die DSB insbesondere 

 

 die Antworten zu den in Randnummer 39 dieser Beschwerde aufgeworfenen Fragen 

ergründen und 

 in Erfahrung bringen, ob eines der in Randnummern 44.1. bis 44.4. dieser Beschwerde 

geschilderten Szenarien zutrifft. 

 

Der Beschwerdeführer regt an, dass die DSB diese Sachverhaltselemente insbesondere durch 

Einschau in Datenverarbeitungen in den Geschäftsäumlichkeiten von CRIF gemäß 

Artikel 58(1)(a),(b),(e) und (f) DSGVO in Verbindung mit § 22(1) und (2) DSG und § 54 AVG 

untersucht. 

Schließlich bittet der Beschwerdeführer darum, dass ihm die Ergebnisse dieser Untersuchung im 

Rahmen dieses Verfahrens gemäß Artikel 77(2) DSGVO zur Verfügung gestellt werden. 

 

2) Antrag, CRIF anzuweisen, dem Auskunftsbegehrenbegehren des Beschwerdeführers 

Folge zu leisten 

 

Die DSB möge per Bescheid entscheiden wie folgt: 

 

(i) CRIF ist gemäß Artikel 15(3) DSGVO schuldig, dem Beschwerdeführer eine Kopie 

sämtlicher ihn betreffender personenbezogener Daten, die Gegenstand der Verarbeitung 

sind, zur Verfügung zu stellen. Dies einschließlich allfälliger gemäß § 152(2) GewO 

gespeicherter Daten; 

 

(ii) CRIF ist gemäß Artikel 15(1)(c) DSGVO schuldig, dem Beschwerdeführer, sämtliche 

Empfänger (einschließlich Auftragsverarbeiter) der personenbezogenen Daten des 

Beschwerdeführers, die Gegenstand der Verarbeitung sind, zu beauskunften, sofern diese 

bekannt sind. In allen anderen Fällen ist die Beschwerdegegnerin verpflichtet, dem 

Beschwerdeführer zumindest Empfängerkategorien zu beauskunften. Bei bekannten 

Empfängern ist CRIF schuldig, offenzulegen, welche konkreten personenbezogenen Daten 

an die jeweiligen konkreten Empfänger übermittelt worden sind. 
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(iii) CRIF ist gemäß Artikel 15(1)(h) DSGVO schuldig, dem Beschwerdeführer aussagekräftige 

Informationen über die in die Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten involvierte 

Logik sowie die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen 

Verarbeitung für den Beschwerdeführer zukommen zu lassen. Gemäß Artikel 12(1) 

DSGVO hat dies in präziser, transparenter, verständlicher und leicht zugänglicher Form in 

einer klaren und einfachen Sprache zu erfolgen. 

 

3) Antrag auf Feststellung der Rechtsverletzung 

 

Die DSB möge per Bescheid entscheiden wie folgt: 

 

(i) CRIF hat durch die beschwerdegegenständlichen Verarbeitungen der personenbezogenen 

Daten des Beschwerdeführers gegen Artikel 5(1)(a) DSGVO verstoßen. 

 

(ii) CRIF hat durch die beschwerdegegenständlichen Verarbeitungen der personenbezogenen 

Daten des Beschwerdeführers gegen Artikel 5(1)(d) DSGVO verstoßen. 

 

4) Antrag auf Verhängung eines Verarbeitungsverbotes 

 

Die DSB möge – je nach Untersuchungsergebnis – CRIF per Bescheid gemäß Artikel 58(2)(f) 

DSGVO untersagen 

 

(i) aus dem Nichts personenbezogene Daten zur Bonitätseinschätzung einer betroffenen 

Person (wie insbesondere Bonitätsscore oder „Ampelfarbe“, wie im Screenshot 

ersichtlich) zu erzeugen und an Empfänger zu übermitteln, bzw.; 

 

(ii) lediglich anhand der anlässlich einer Bonitätsabfrage durch einen CRIF-Kunden 

übermittelten Informationen personenbezogene Daten zur Bonitätseinschätzung einer 

betroffenen Person (wie insbesondere Bonitätsscore oder „Ampelfarbe“, wie im 

Screenshot ersichtlich) zu erzeugen und an Empfänger zu übermitteln; bzw. 

 

(iii) lediglich durch Verknüpfung mit soziodemografischen Informationen personenbezogene 

Daten zur Bonitätseinschätzung einer betroffenen Person (wie insbesondere 

Bonitätsscore oder „Ampelfarbe“, wie im Screenshot ersichtlich) zu erzeugen und an 

Empfänger zu übermitteln. 

 

5) Aufforderung zur Verhängung wirksamer, verhältnismäßiger und abschreckender 

Geldstrafen 

 

Letztlich regt der Beschwerdeführer an, gemäß Artikel 58(2)(i) in Verbindung mit 

Artikel 83(5)(a) und (b) DSGVO, eine wirksame, angemessene und abschreckende Geldstrafe 

gegen CRIF zu verhängen, wobei zu berücksichtigen ist, dass 
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(i) der Beschwerdeführer aller Wahrscheinlichkeit nur einer von möglicherweise 

Hundertausenden betroffenen Personen ist, zu denen CRIF trotz fehlender 

(aussagekräftiger) Informationen personenbezogene Bonitätsdaten (wie z.B. 

Bonitätsscore und „Ampelfarbe“) erzeugt und an ihre Kunden übermittelt (Art 83(2)(a) 

DSGVO); 

 

(ii) CRIF entgegen Artikel 24 und 25 DSGVO zumindest für betroffene Personen, zu denen bis 

zum Abfragezeitpunkt vermeintlich keine personenbezogenen Daten gespeichert sind, 

automatisierte Verarbeitungen vornimmt, welche die Prinzipien der Transparenz, 

Verarbeitung nach Treu und Glauben und Datenrichtigkeit kategorisch verletzen; 

(Art 83(2)(a) und (d) DSGVO und; 

 

(iii) CRIF unter Verweis auf ein vermeintliches Geschäftsgeheimnis eine Artikel 15(1) und (3) 

DSGVO entsprechende Auskunftserteilung vorsätzlich verweigert hat (Art 83(2)(b) 

DSGVO). 

 

5. SONSTIGES 

Wir sind jederzeit gerne für Rückfragen faktischer oder rechtlicher Natur behilflich, die Sie für die 

Bearbeitung dieser Beschwerde benötigen sollten. Bitte kontaktieren Sie uns unter  

oder  

 

Wien, 31.07.2020 

 




